
terstützer im Alter zwischen 23
und 65 Jahren“, erklärte die Poli-
zei. Verstöße gegen das Vereins-
gesetz und der Verdacht des Dro-
genhandels sind auch Gegenstand
der Ermittlungen, die zu den um-
fangreichen Durchsuchungen mit
100 Beamten, darunter das Spezi-
aleinsatzkommando (SEK) und
mehrere Diensthundeführer,
führten. Zu den elf durchsuchten
Objekten gehörte in Cuxhaven
unter anderem ein mutmaßlicher
PKK-Treffpunkt im Innenstadtbe-
reich. Nach unseren Informatio-
nen ist dies eine Shisha-Bar an
der Deichstraße, wo die Polizei
unter anderem mit den behelmten
und vermummten Spezialkräften
sowie mit einer großen Anzahl
von Fahrzeugen für viel Aufsehen
sorgte.

Festnahme in Cadenberge
Die vorläufige Festnahme eines
Mannes erfolgte in Cadenberge in
einem unscheinbaren Wohnhaus
an der Bahnhofstraße. Auch hier
waren SEK-Kräfte mit weiteren
Beamten im Einsatz. Diensthun-
de durchstöberten das Objekt, zi-
vil gekleidete Ermittler standen
vor dem Haus und suchten offen-
bar auch das Gebäudeinnere ab.

Von Frank Lütt

KREIS CUXHAVEN. Nicht einmal eine
Woche nach der Großrazzia gegen
das Cuxhavener Rockermilieu schlug
die Polizei erneut zu. Dieses Mal
war die Zielrichtung aber etwas an-
ders: Unterstützer der kurdischen
PKK waren im Visier von etwa 100
Beamten, die gestern früh bis zum
frühen Abend insgesamt elf Objekte
in Cuxhaven und Cadenberge
durchsucht haben. Dabei wurde ein
Mann vorläufig festgenommen. Si-
chergestellt wurden nach Polizeian-
gaben Propaganda-Material, Dro-
gen und Bargeld.

Die Razzia von vergangener Wo-
che und die Gestrige stehen in ei-
nem Zusammenhang, wie ein
Sprecher der Polizeiinspektion
Cuxhaven auf Nachfrage dieser
Zeitung bestätigte. „Die von lan-
ger Hand geplanten Polizeieinsät-
ze im Clan-, Rocker- und Street-
gangmilieu sowie die heutige Ak-
tion sind Ausfluss monatelanger
Ermittlungen einer Ermittlungs-
gruppe der Polizei Cuxhaven in
Zusammenarbeit mit der Staats-
anwaltschaft Stade“, heißt es in

dächtigen für kulturelle Veran-
staltungen Eintrittskarten „zu
überhöhten Preisen verkauft“.
Die Gelder seien offenbar zur Un-
terstützung der PKK verwandt
worden. „Der Verdacht richtet
sich unter anderem gegen einen
PKK-Verantwortlichen im Alter
von 59 Jahren sowie weitere Un-

der offiziellen Mitteilung. Die Er-
mittlungsbehörden werfen den
Verdächtigen unter anderem vor,
illegale Strukturen der PKK in
Deutschland zu fördern und jun-
ge Kurden anzuwerben. Es sollen
Spenden gesammelt und Propa-
ganda-Material verbreitet worden
sein. Außerdem hätten die Ver-

Eine Shisha-Bar
an der Deich-
straße in Cux-
haven ist ges-
tern gegen
Abend durch-
sucht worden.
Unterstützung
erhielt die örtli-
che Polizei unter
anderem vom
Spezialeinsatz-
kommando.
Nach unseren In-
formationen ge-
hen die Ermittler
davon aus, dass
hier ein PKK-
Treffpunkt ist.
Foto: Potschka

Großrazzia: PKK im Fokus
Durchsuchungen in Cuxhaven und Cadenberge / Propaganda-Material, Drogen und Bargeld gefunden

Bei dem Einsatz an der Bahnhofstraße in Cadenberge wurde ein Mann
vorläufig festgenommen. Hier wird ein scheinbar Jugendlicher aus dem Haus
gelassen. Foto: Lütt
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Landtag soll sich mit Razzia befassen
Grüne kritisieren die Durchsuchung der Wohnung eines Cuxhavener Flüchtlingshelfers

Und er habe in seinem Auto ande-
re Demo-Teilnehmer mitgenom-
men. Die Grünen-Politikerin Vie-
hoff merkt an, es habe im Früh-
jahr 2018 in Niedersachsen eine
Reihe von genehmigten und groß-
teils friedlichen Demonstrationen
gegen den Einsatz der türkischen
Armee gegeben. Warum nun gera-
de in Cuxhaven mit Bezug auf die-
se Demonstrationen mit einer sol-
chen Härte vorgegangen wurde,
sei ihr nicht klar. Deshalb ver-
langten die niedersächsischen
Grünen jetzt Aufklärung von der
Landesregierung. (fw)

Laptop, alle Speichermedien, eine
Fahne mit dem Konterfei dreier
Frauen und einen beidseitig be-
schrifteten Demo-Umhänger mit.
Zulkowski-Stüben erklärte, er
fühle sich zu Unrecht kriminali-

siert. Er sei kein
PKK-Unterstüt-
zer. Er habe le-
diglich an ge-
nehmigten De-

monstrationen – unter anderem in
Bremerhaven – gegen den „völ-
kerrechtswidrigen Einmarsch tür-
kischer Truppen in die kurdische
Enklave Afrin“ teilgenommen.

Mitglied Zulkowski-Stüben ist,
gegen die Razzia protestiert. Am
19. Juni hatten rund 100 Polizis-
ten elf Objekte in Cuxhaven und
Cadenberge durchsucht. Die Poli-
zei verdächtigt mehrere Men-
schen, illegale
Strukturen der
Arbeiterpartei
Kurdistans
(PKK) in
Deutschland zu fördern und jun-
ge Kurden anzuwerben. Aus der
Wohnung des 70 Jahre alten Zul-
kowski-Stüben nahmen die Er-
mittler einen Computer, einen

KREIS CUXHAVEN / HANNOVER.
„Das Vorgehen der Behörden ge-
gen einen engagierten Flücht-
lingshelfer ist völlig überzogen“:
So kommentiert die Grünen-
Landtagsabgeordnete Eva Viehoff
aus Loxstedt die Razzia in der
Wohnung von Karl-Heinz Zul-
kowski-Stüben in Cuxhaven. Er
ist Mitglied des Arbeitskreises
Asyl Cuxhaven. Viehoff erklärte,
die Grünen wollten jetzt das The-
ma zu einer Anfrage an die Lan-
desregierung machen. Wie berich-
tet, hatte zuvor auch der Flücht-
lingsrat in Niedersachsen, dessen

» Warum diese Härte der
Behörden in Cuxhaven? «
Eva Viehoff, Grüne

Cuxhavener Nachrichten 07.07.2018



Karl-Heinz Zulkowski-Stüben
Altenwalder Ch. 133
27474 Cuxhaven

Ministerpräsident des Landes Niedersachsen
Herrn Stephan Weil
z. Zt. Cuxhaven / SPD Sommerfest

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

als Bürger des Landes Niedersachsen schreibe ich Ihnen, weil mir ein besonderes Problem am Herzen liegt.
Ich selbst bin seit 1985 im Arbeitskreis Asyl Cuxhaven und im Flüchtlingsrat Niedersachsen aktiv.  
Z. Zt. bin ich 2. Vorsitzender des Arbeitskreis Asyl Cuxhaven e.V..
Gegenwärtig läuft ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stade gegen mich, wegen angeblicher 
Unterstützung der PKK.
Ich erwarte nicht, dass Sie sich in ein laufendes Verfahren einmischen, allerdings erwarte ich von Ihnen, 
dass die Landesregierung der zunehmenden Kriminalisierung von Kurdinnen / Kurden und ihrer Unterstüt-
zer endlich Einhalt gebietet.

Bereits im Rahmen der Mitgliederversammlung des Flüchtlingsrats Niedersachsen am 26. Mai 2018 wurde 
auf Antrag des AK Asyl Cuxhaven nachfolgende Erklärung bei zwei Enthaltungen und keiner Gegenstimme 
beschlossen:

„Die Mitgliederversammlung des Niedersächsischen Flüchtlingsrats fordert von der Bundesregierung den 
sofortigen Stopp aller Waffenlieferungen in die Türkei. Wir erwarten, dass die Bundesregierung und auch 
die Landesregierung die zunehmende Kriminalisierung kurdischer Organisationen in Form von Demonstra-
tions- und Fahnenverboten, Durchsuchungen und Festnahmen sofort beenden. Wir erwarten, dass sich die 
Bundesregierung für den Abzug der türkischen Armee aus Afrin und ein Rückkehrrecht der Geflüchteten 
einsetzt.“

Damit Sie sich ein eigenes Bild machen können, finden Sie im Anhang etwas Hintergrundmaterial zu den 
Vorgängen in Cuxhaven und meine Stellungnahme in Form eines Leserbriefes an die Cuxhavener Nachrich-
ten.

In Erwartung einer persönlichen Antwort
und mit freundlichen Grüßen

Karl-Heinz Zulkowski-Stüben

Cuxhaven 18.07.2018





Cuxhavener Nachrichten vom 25.07.2018



Cuxhavener Nachrichten vom 08.08.2018
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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage der Abgeordneten Eva Viehoff, Julia Hamburg, Belit Onay und Helge Limburg (GRÜNE)

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung 

Razzia bei Flüchtlingshelfer in Cuxhaven

Anfrage der Abgeordneten Eva Viehoff, Julia Hamburg, Belit Onay und Helge Limburg (GRÜNE), 
eingegangen am 18.07.2018 - Drs. 18/1308 
an die Staatskanzlei übersandt am 20.07.2018

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung vom 21.08.2018,

gezeichnet

Brigitte Havliza 

Vorbemerkung der Abgeordneten

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen protestiert am 25. Juni 2018 „gegen die Kriminalisierung von Mit-
gliedern des Arbeitskreises Asyl Cuxhaven, die in den frühen Morgenstunden des 19. Juni 2018 
Opfer einer Razzia wegen ‚Unterstützungshandlungen‘ für einen kurdischen Verein geworden sind, 
dem die Behörden einen ‚Verstoß gegen das Vereinsgesetz‘ vorwerfen.“ Die TAZ berichtete am 
27. Juni 2018 über diese groß angelegte Durchsuchung mit ca. 100 Polizeibeamtinnen und -beam-
ten, die elf Objekte im Landkreis Cuxhaven betraf. Unter anderen wurde auch die Privatwohnung 
des 2. Vorsitzenden des Arbeitskreises Asyl in Cuxhaven, Karl-Heinz Zulkowski-Stüben, durch-
sucht, und Computer, Laptop, alle Speichermedien, eine Fahne und ein beidseitig beschriftetes 
Demoplakat wurden beschlagnahmt. 

Die Durchsuchung bei dem 70-jährigen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer war zuvor vom Amtsge-
richt Stade „wegen Zuwiderhandlung gegen ein vollziehbares Betätigungsverbot eines Ausländer-
vereins“ angeordnet worden. Der Betroffene unterstütze „den gesondert Verfolgten … wissentlich in 
seinem Tun, indem er Kontakte zu deutschen Organisationen herstellt, als Fahrer zu Demonstrati-
onen fungiert und über Veranstaltungen mit PKK-Bezug informiert.“ Diese Erkenntnisse hatten Po-
lizei und Amtsgericht aus der Observation und gerichtlich angeordneter Telefonüberwachung des
„gesondert verfolgten“ 59-jährigen Teestubenbetreibers.

In den Cuxhavener Nachrichten stellte der Betroffene im Rahmen eines Leserbriefs dar: „Am 
21. Januar startete die türkische Armee gemeinsam mit dschihadistischen Truppen einen völker-
rechtswidrigen Angriff auf die kurdische Enklave Afrin in Nordsyrien. Weltweit protestierten demo-
kratisch gesinnte Menschen und gingen auf die Straße. … Alle Demonstrationen (zu denen der AK 
Asyl Cuxhaven mit aufgerufen hatte, Red.) waren weder verboten noch von der Polizei unterbun-
den worden. Allein in Hannover hatten sich über 20 000 Menschen beteiligt, unter ihnen Herbert 
Schmalstieg, ehemaliger SPD-Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, und seine Gat-
tin (Heidi Merk), ehemalige Sozialministerin in Niedersachsen. Sicherlich waren auch einige PKK-
Unterstützer unter den Demonstranten, aber waren diese Demonstrationen deshalb Veranstaltun-
gen mit PKK-Bezug?“

Vorbemerkung der Landesregierung

Mit Verfügung vom 22.11.1993 hat der Bundesminister des Innern die Betätigung der „Arbeiterpar-
tei Kurdistans“ (PKK) einschließlich deren Teilorganisation „Nationale Befreiungsfront Kurdistans“
(ERNK) in Deutschland verboten. Das Verbot ist bestandskräftig. Damit ist seitdem jegliche Betäti-
gung der PKK und der ERNK im Geltungsbereich des Vereinsgesetzes untersagt.



Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/1463

2

Zuwiderhandlungen gegen vereinsrechtliche Verbote sind nach § 20 des Vereinsgesetzes (Ver-
einsG) strafbar.

Bei ausländischen Vereinen ist die Zuwiderhandlung gegen ein vollziehbares Betätigungsverbot 
gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 VereinsG unter Strafe gestellt. Eine derartige Zuwiderhandlung liegt nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 05.06.2000, Aktenzeichen: 
2 BvR 566/00) bei jedem unter dem Gesichtspunkt der Verbotsgründe potenziell erheblichen Ver-
halten vor, das auf die verbotene inländische Tätigkeit des betroffenen Vereins bezogen und konk-
ret geeignet ist, eine für die verbotenen Vereinstätigkeit im Inland vorteilhafte Wirkung zu erzielen.

Strafbar im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 4 VereinsG ist neben einer mitgliedschaftlichen Betätigung 
auch jede unterstützende Tätigkeit eines von dem Verein unabhängigen, weder mitgliedschaftlich 
noch sonst organisatorisch eingebundenen, außenstehenden Dritten, soweit dieser Tätigkeit eine 
gewisse Außenwirkung zukommt, aus der ein objektiver Bezug des Dritten zur Vereinstätigkeit ein-
deutig erkennbar wird (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.11.2001, Aktenzeichen:
1 BvR 289/00).

Die Fragestellerinnen und Fragesteller beziehen sich mit ihren Fragen zu 1 und zu 2 konkret auf ei-
nen Beschluss des Ermittlungsrichters beim Amtsgericht Stade, mit dem in einem Ermittlungsver-
fahren, das noch nicht abgeschlossen ist, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen § 20
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VereinsG eine Durchsuchung angeordnet wurde. Im Übrigen enthält sich die 
Landesregierung einer Stellungnahme aufgrund der verfassungsrechtlich verbürgten richterlichen 
Unabhängigkeit.

In diesem Zusammenhang weist die Landesregierung darauf hin, dass Versammlungen im Sinne 
des Niedersächsischen Versammlungsgesetzes (NVersG) nicht der Genehmigung bedürfen, son-
dern gemäß § 5 NVersG anzuzeigen sind.

1. Aus welchen tatsächlichen Gründen kann aus 

a) dem Angebot für eine Mitfahrgelegenheit zu genehmigten Demonstrationen, 

b) der Herstellung von Kontakten zu deutschen Organisationen wie zu den Cuxhave-
ner Nachrichten oder 

c) der Information über Veranstaltungen mit PKK-Bezug 

durch den 70-jährigen 2. Vorsitzenden des AK Asyl in Cuxhaven eine Zuwiderhandlung 
gegen ein Vereinsverbot nach dem Vereinsgesetz abgeleitet werden?

Es wird auf die Vorbemerkungen verwiesen.

2. Woraus ergibt sich aus 

a) dem Angebot für eine Mitfahrgelegenheit zu genehmigten Demonstrationen, 

b) der Herstellung von Kontakten zu deutschen Organisationen wie zu den Cuxhave-
ner Nachrichten oder 

c) der Information über Veranstaltungen mit PKK-Bezug

eine vorteilhafte Wirkung für die verbotene Vereinstätigkeit?

Es wird auf die Vorbemerkungen verwiesen.
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3. In den vergangenen Monaten hat es in Niedersachsen mehrere polizeiliche Durchsu-
chungen in kurdischen Vereinen, einem linken Kulturzentrum und in einem Gasthof in 
Meuchefitz im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Zusammenhang mit PKK-Bezug ge-
ben. Welche dieser Durchsuchungen wurde wegen der Zuwiderhandlung gegen ein 
vollziehbares Betätigungsverbot eines Vereins nach dem Vereinsgesetz oder wegen 
der vorteilhaften Wirkung für die verbotene Vereinstätigkeit durchgeführt? 

In Niedersachsen fanden seit dem 01.01.2018 folgende Durchsuchungen im Rahmen von Ermitt-
lungsverfahren niedersächsischer Staatsanwaltschaften wegen Verdachts von Verstößen gegen 
das Vereinsgesetz mit PKK-Bezug statt:

Am 20.02.2018 wurde im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Lüneburg geführten Ermitt-
lungsverfahrens ein als Veranstaltungsort ausgewiesenes Gebäude in Meuchefitz durchsucht. Im 
Übrigen wird diesbezüglich Bezug genommen auf die Antwort der Landesregierung vom 
04.04.2018 auf die Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung der Abgeordneten Helge Lim-
burg, Miriam Staudte, Belit Onay, Christian Meyer und Julia Willie Hamburg (GRÜNE) „Hintergrün-
de und Rechtsgrundlage des Polizeieinsatzes gegen ein Jugendzentrum in Meuchefitz“
(Drs. 18/606).

Am 05.04.2018 wurde im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Lüneburg geführten Ermitt-
lungsverfahrens ein kurdischer Verein in Hannover durchsucht.

Am 23.05.2018 wurde im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführten Ermitt-
lungsverfahrens ein Aktions- und Kommunikationszentrum in Oldenburg durchsucht.

Am 19.06.2018 wurde im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Stade geführten Ermittlungs-
verfahrens ein Objekt im Landkreis Cuxhaven durchsucht. Dabei handelt es sich um die Durchsu-
chung, auf die die Fragestellerinnen und Fragesteller im zweiten Absatz ihrer Vorbemerkung Bezug 
nehmen.

Ebenfalls am 19.06.2018 wurden im Rahmen weiterer sieben von der Staatsanwaltschaft Stade ge-
führter Ermittlungsverfahren insgesamt sieben weitere Objekte im Landkreis Cuxhaven durchsucht.

(Verteilt am 23.08.2018)




